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Fachbereich AKTUELL

Viele Menschen aus Krisengebieten suchen 
derzeit Schutz in Deutschland. Die Kom
munen stehen deshalb vor der Aufgabe, 
schnell entsprechende Unterkünfte (feste 
und fliegende Bauten) bereit zu stellen. Mit 
dieser Information möchten wir allen Ver
antwortlichen in solchen Unterkünften eine 
erste Hilfestellung zur Thematik „organisa
torischer Brandschutz“ geben. Die folgen
den Hinweise sollen helfen, Bränden vorzu
beugen bzw. Brandfolgen möglichst gering 
zu halten. Dies ist von hohem allgemeinem 
Interesse, sowohl zum Schutz und Wohl von 
Menschenleben, als auch zum Sichern und 
Erhalten von Sachwerten.

Die Zuständigkeit der örtlichen Bau- und 
Brandschutzbehörden sowie deren Befug
nisse bleiben von dieser DGUV Schrift (Fach
bereich AKTUELL) unberührt.

   Brandgefahren und Brand
schutzmaßnahmen

Rauchen, Feuer und offenes Licht

Rauchen, Feuer und offenes Licht sind in feuer- 
und explosionsgefährdeten Räumen und in Zelten 
verboten. Bestehen darüber hinaus Rauchverbo-
te, müssen diese unbedingt befolgt werden. La-
gerräume für Holz, Papier, brennbare Flüssigkei-
ten, Gase oder andere leicht entflammbare Stoffe 
dürfen nicht mit offenem Feuer betreten werden.

Nur schwer entflammbares Dekorationsmaterial 
darf Verwendung finden.

Heißarbeiten, wie z. B. Schweißen, Brennschnei-
den, Trennschleifen, Flammarbeiten etc.  dürfen 
nur von besonders ausgebildeten und beauftrag-
ten Personen ausgeführt werden (siehe hier-
zu auch unseren Heißarbeitserlaubnisschein). 
Nach Beendigung von Heißarbeiten sind die Ar-
beitsstellen einschließlich der Umgebung gründ-
lich und in entsprechenden Zeitabständen mehr-
mals zu kontrollieren. Funken, Schweißfunken 
oder glühende Schmelztropfen, die unbemerkt 
wegspritzen, bergen eine erhebliche Gefahr für 
Schwelbrände in sich.

Umgang und Lagerung von Abfällen

Entzündete Streichhölzer oder Tabakreste dürfen 
nur in nichtbrennbaren Aschenbechern abgelegt 
werden. Diese dürfen nicht in Papierkörbe ent-
leert werden, sondern ausschließlich in spezielle 
Metallbehälter.
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Für Fett- bzw. ölhaltige Putzlappen, Wolle und 
dergleichen sind nicht brennbare und schließba-
re bzw. selbstschließende Behälter zu verwenden 
(siehe hierzu Fachbereich AKTUELL FBFHB-009 
„Vermeidung von Textilbränden durch Selbstent-
zündung fettverschmutzter Textilien“).

Verunreinigte brennbare Flüssigkeiten (Abfälle), 
wie z. B. Desinfektionsmittel, Reinigungsbenzin, 
Terpentin etc. sind täglich zu entfernen und ord-
nungsgemäß bei den vorgeschriebenen Sammel-
stellen zu entsorgen.

Altpapier und brennbare Abfälle nicht auf Dach-
böden, in Fluren, Heizungsräumen und Garagen 
lagern.

Umgang und Lagerung von brennbaren 
 Flüssigkeiten

Brennbare Flüssigkeiten wie z. B. Desinfekti-
onsmittel dürfen höchstens bis zur Menge eines 
Tagesbedarfs am jeweiligen Arbeitsplatz bereit-
gehalten werden. Beim Umgang mit brennbarer 
Flüssigkeit ist größte Sorgfalt geboten, da beson-
ders hier Brand- und Explosionsgefahren auftre-
ten können. Sie dürfen nicht in Wasch- oder Toi-
lettenbecken sowie andere Ausgüsse geschüttet 
werden. Brennbare Flüssigkeiten sind nur in ge-
eigneten bruch- und feuersicheren Gefäßen auf-
zubewahren bzw. zu transportieren (siehe auch 
TRGS 510). Diese Gefäße sind entsprechend zu 
kennzeichnen.

Es dürfen keine Gefäße verwendet werden, deren 
Inhalt durch die Form oder die Kennzeichnung mit 
Lebensmitteln verwechselt werden kann.

Umgang und Lagerung von Flüssiggas

Bei Verwendung von Flüssiggas sind die DGUV 
Vorschrift 79 „Flüssiggas“ und die zutreffenden 
Regeln der Technik zu beachten. Die Hauptgefah-
ren beim Umgang und der Lagerung von Flüssig-
gas sind Explosions- und Brandgefahren sowie 
die nicht zu unterschätzende Vergiftungsgefahr 
bei einer unvollständigen Verbrennung (Bildung 
von Kohlenmonoxid (CO) in gefährdender Kon-
zentration). Flüssiggase (Propan und Butan) sind 
unsichtbare, leichtentzündliche Gase, die schwe-

rer als Luft sind. Aus diesem Grund dürfen weder 
volle noch leere Flüssiggasflaschen in Räumen 
unter Erdgleiche1 aufgestellt oder gelagert wer-
den. Gleichfalls dürfen sich innerhalb der Schutz-
zone einer Versorgungsanlage keine Kelleröff-
nungen, Kanäle, Schächte, Gruben sowie brenn-
bares Material und Zündquellen befinden.

Es dürfen nur geeignete Gasschläuche und Gas-
verbrauchseinrichtungen verwendet werden. Die 
Schlauchlänge ist auf höchstens 0,4 m zu be-
grenzen. Werden dennoch aus betrieblichen 
Gründen längere Schlauchleitungen verwendet, 
sind besondere Sicherheitsmaßnahmen einzu-
halten. Flüssiggasanlagen sind regelmäßig durch 
eine befähigte Person zu prüfen. Das Ergebnis 
der Prüfung ist schriftlich festzuhalten und muss 
jederzeit vorlegbar sein.

Weitere Informationen:
Sachgebiet „Flüssiggas“ der DGUV 
www.dguv.de Webcode: d137388

Umgang mit kalten und heißen Fetten  
sowie Ölen zu Kochzwecken

Fette und Öle müssen regelmäßig gewechselt 
werden, da zu lange benutztes Fett und Öl eine 
nicht unerhebliche Brandgefahr darstellen.

Brandverdächtig ist ein stark verfärbtes Fett bzw. 
Öl und „Schlamm“, der sich am Boden der Frittier-
einrichtung und an den Heizschlangen abgesetzt 
hat. Das Ablassen von heißem Fett oder Öl ist 
ausschließlich in geeignete, ausreichend bemes-
sene Behälter zulässig.
 
Einen festen Fettblock nicht direkt auf die Heiz-
schlangen legen, sonst kann es passieren, dass 
sich das Fett an den heißen, freiliegenden Ober-
flächen der Heizschlange entzündet. Stangen- 
und Blockfett muss zunächst in einem Topf ver-
flüssigt werden, erst dann kann die Befüllung des 
Frittierbeckens erfolgen. Die Füllmarke der Frit-
tiereinrichtung ist unbedingt zu beachten.

Bei besonderer Brandgefährdung müssen überall 
dort, wo es vorgeschrieben und technisch mög-

1 Räume unter Erdgleiche sind Räume, deren Böden allseitig tiefer 
als 1,0 m unter der umgebenden Geländeoberfläche liegen.
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http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/pdf/TRGS-510.pdf;jsessionid=C9CE9E7B05FE3CAD4700876DA2541C03.1_cid333?__blob=publicationFile&v=8
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/d34.pdf
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/d34.pdf
http://www.dguv.de/fb-nahrungsmittel/Themenfelder/Sachgebiet-Fl%C3%BCssiggas/index.jsp
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lich ist, automatische Löscheinrichtungen instal-
liert werden. Siehe auch Fachbereich Aktuell 
-FBNG 2018-01- „Erfordernis stationärer Feuer-
löschanlagen an Frittiereinrichtungen und Fett-
backgeräten“.

Dies gilt auch für Frittiereinrichtungen mit mehr 
als 50 l Füllmenge. Bei diesen Geräten müssen 
grundsätzlich selbsttätig wirkende ortsfeste Feu-
erlöschanlagen mit geeignetem Löschmittel vor-
handen sein.

Für Frittiereinrichtungen mit weniger als 50 l Füll-
menge müssen geeignete Feuerlöscher (Brand-
klasse F) vorhanden sein.

Bei der Planung und Aufstellung der Küchenein-
richtung ist darauf zu achten, dass Frittiereinrich-
tungen keinesfalls unmittelbar neben dem Was-
serbad (Bainmarie) aufgestellt werden. Hier sind 
besondere Schutzmaßnahmen vorgeschrieben 
und einzuhalten.

Elektrische Einrichtungen, Maschinen  
und Geräte

Nicht mehr als einen Verteiler in die gleiche 
Steckdose stecken. Keine elektrischen Sicherun-
gen – auch nicht nur zur kurzfristigen Behebung 
einer Notsituation – „flicken“, da dies zu einer un-
zulässigen, übermäßigen Erwärmung der elektri-
schen Leitung und somit zu einem Brand führen 
kann. Durchgebrannte Sicherungen, schadhafte 
Steckdosen und Leitungen sind nur durch Elekt-
rofachkräfte zu reparieren.

Elektroheiz- und -kochgeräte (z. B. Kaffeemaschi-
nen) auf feuerfeste Unterlagen stellen und im Be-
trieb nicht unbeaufsichtigt lassen. In Zelten dürfen 
grundsätzlich keine Kochstellen betrieben wer-
den.

Blumengefäße und brennbares Material in der 
Nähe von Elektrogeräten entfernen.

Zur Abführung der erzeugten Wärme bei Elekt-
rogeräten dürfen die Be- und Entlüftungsschlitze 
nicht verdeckt werden. Dies ist auch bei Einbau-
ten in Möbel zu beachten.

Raumlufttechnische Anlage in Küchen

In Großküchen ist eine raumlufttechnische Anla-
ge nach der VDI-Richtlinie 2052 „Raumlufttechni-
sche Anlagen für Küchen“ erforderlich. Die Abluft-
anlage muss mit wirksamen Aerosolabscheidern 
(Fettfangfiltern) ausgerüstet sein, d.h. sie muss 
über einen möglichst hohen Wirkungsgrad bei der 
Fettabscheidung und gute Reinigungsmöglich-
keiten verfügen. Weiterhin muss ein Flammen-
durchschlag in nachfolgende Anlagenteile vermie-
den werden. Diesen Anforderungen werden nur 
die sog. Wirbelstromfilter und die Zweistufenfilter 
gerecht. Die zitierte VDI-Richtlinie fordert ausrei-
chende Reinigungsöffnungen in allen Leitungs-
abschnitten unter Berücksichtigung von flüssigen 
Reinigungsmitteln. Hier bedarf es oft einer Nach-
besserung der Lüftungsanlage.

Abzugshauben und ihre Komponenten (z. B. Ae-
rosolabscheider) sind täglich zu prüfen und ggf. 
zu reinigen. Bei der Abluftanlage ist diese Maß-
nahme mindestens halbjährlich durchzuführen.
Über die Prüfung und Reinigung ist eine schriftli-
che Dokumentation erforderlich.

Rettungswege und Notausgänge

Brandschutztüren und -tore sind stets funktionsfä-
hig (selbstschließend) zu halten und dürfen nicht 
verstellt, festgebunden oder verkeilt werden.
 
Rettungswege und Notausgänge müssen allge-
mein bekannt und als solche deutlich – auch bei 
Dunkelheit – und dauerhaft gekennzeichnet sein. 
Sie dürfen nicht eingeengt werden und sind stets 
freizuhalten. Türen, die Notausgänge sind, müs-
sen in Fluchtrichtung aufschlagen und von innen 
ohne fremde Hilfsmittel leicht zu öffnen sein.
 

  Feuerlöscheinrichtungen

Die brennbaren Stoffe sind sehr unterschiedlich, 
daher gibt es auch unterschiedliche Löschmit-
tel. Bei der Auswahl und Beschaffung von Feuer-
löscheinrichtungen ist darauf zu achten, dass sie 
für die entsprechenden Brandlasten und deren 
Brandklassen zugelassen sind.
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http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Arbeitsstaetten/ASR/pdf/ASR-A2-2.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Arbeitsstaetten/ASR/pdf/ASR-A2-2.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Über die Auswahl und Anzahl der bereitzustellen-
den Feuerlöscheinrichtungen geben die Techni-
schen Regeln für Arbeitsstätten ASR A2.2 „Maß-
nahmen gegen Brände“ Auskunft.

Feuerlöscher sollen zweckmäßig verteilt sein.  
In Abhängigkeit der Geschossfläche ist in  jedem 
Geschoss mindestens ein geeigneter Feuerlö-
scher bereitzustellen. Bei einer größeren Anzahl 
von Feuerlöschern empfiehlt es sich mehrere Feu-
erlöscher zu „Stützpunkten“ zusammenzufassen.

Feuerlöscheinrichtungen sind funktionsfähig zu 
erhalten. Außerdem sind sie an gut sichtbaren 
und im Brandfall leicht zugänglichen Stellen an-
zubringen, an denen sie vor Beschädigungen 
 geschützt sind.
 
Der Gebrauch von Feuerlöscheinrichtungen (z. B. 
Feuerlöscher, Wandhydranten) muss geübt wer-
den. Daher ist eine ausreichende Anzahl von Per-
sonen (z. B. Beschäftige des Sicherheitsdiens-
tes, der Unterkunftsverwaltung, evtl. aber auch 
Bewohnerinnen und Bewohner mit Brandschutz-
kenntnissen) in der sachgemäßen Handhabung 
von Feuerlöscheinrichtungen, deren richtige Be-
nutzung und der notwendigen Löschtaktik zu un-
terweisen. Dort, wo es die örtlichen Verhältnisse 
zulassen, empfiehlt es sich, in regelmäßigen Zeit-
abständen praktische Löschübungen mit Feuer-
löscheinrichtungen durchzuführen. Zu Übungs-
zwecken können auch Feuerlösch-Simulatoren 
und Feuerlöschtrainer verwendet werden.

Feuerlöscher sind regelmäßig, mindestens jedoch 
alle zwei Jahre, durch einen Sachkundigen zu 
prüfen. Bei hohen Brandrisiken oder starker Be-
anspruchung durch Umwelteinflüsse können kür-
zere Zeitabstände erforderlich sein. Ein Vermerk 
über die Prüfung (Prüfdatum, Name des Prüfers) 
ist gut sichtbar und dauerhaft am Feuerlöscher 
anzubringen.

 

  Alarmierungseinrichtungen 

Eine frühe Brandentdeckung und schnelle flä-
chendeckende Alarmierung bzw. Warnung aller 
Personen ist zwingend notwendig. Dies gilt nicht 
nur zur Schlafenszeit, sondern ist zu jeder Zeit 
von aller höchster Wichtigkeit. Denn durch das 

Einatmen von Brandrauch können Menschen in-
nerhalb von Sekunden ersticken. Unterkünfte, 
die zu Wohn- und Aufenthaltszwecken genutzt 
werden, sollten daher mit automatischen Brand-
melde- und Alarmierungseinrichtungen gemäß 
DIN 14675/ DIN VDE 0833-2 ausgestattet wer-
den. Automatische Brandmeldeanlagen sollen 
 direkt zur Alarm auslösenden Stelle (z. B. Leit-
stelle) der Feuerwehr aufgeschaltet sein.
 
Ist weder aus baubehördlicher Sicht noch auf-
grund der Gefährdungsbeurteilung für das kon-
krete Objekt eine automatische Brandmelde-
anlage notwendig, sind Schlafräume und Flure 
von Unterkünften mit Rauchwarnmeldern nach 
DIN EN 14604 auszustatten. Hinweise zu Ein-
bau, Betrieb und Instandhaltung von Rauchwarn-
meldern sowie Warnung von Personen mit einge-
schränkten Wahrnehmungsvermögen etc. enthält 
die DIN 14676.

i    Alarmpläne und Sicherheits-
informationen 

Die Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der 
Prävention“ DGUV Vorschrift 1 fordert im § 22 
die Vorbereitung von Notfallmaßnahmen. Für 
den Brandfall ist z. B. ein Alarmplan aufzustellen. 
Zweck des Alarmplans ist es, die schnelle Alarmie-
rung der Feuerwehr sowie anderer wichtiger Stel-
len sicherzustellen. In einem solchen Plan sollen 
auch die zu treffenden Maßnahmen und der Ein-
satz von Personen und Mitteln zur Menschenret-
tung und Brandbekämpfung geregelt sein.

Es ist zweckmäßig, den Alarmplan für die Alar-
mierung entsprechender Stellen sowie für den 
Einsatz zu gliedern und in einem Brandschutz-
plan zusammenzufassen. Enthalten sein sollten
u.a. Verhaltensvorschriften für die Beschäftigten 
und weitere Anwesende, Beschaffenheit der bau-
lichen Einrichtungen, der betrieblichen Schutzein-
richtungen/Brandschutzeinrichtungen, besondere 
ggf. zu erwartende Gefahren im Brandfall).

Alarmplan + Einsatzplan = Brandschutzplan

Durch den Brandschutzplan werden also die Orga-
nisation des Brandschutzes – vor allem die Brand-
meldung und das Verhalten der anwesenden Per-
sonen – und der Brandbekämpfung festgelegt.
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http://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?FDOCUID=26326
http://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?FDOCUID=25724
http://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?FDOCUID=26230
http://www.agbf.de/pdf/2014-2_Empfehlungen%20zur%20Unterbringung%20von%20Asylbewerbern%20und%20Fluechtlingen.pdf
http://www.agbf.de/pdf/2014-2_Empfehlungen%20zur%20Unterbringung%20von%20Asylbewerbern%20und%20Fluechtlingen.pdf
http://www.agbf.de/pdf/2014-2_Empfehlungen%20zur%20Unterbringung%20von%20Asylbewerbern%20und%20Fluechtlingen.pdf
http://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?FDOCUID=23423
http://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?FDOCUID=23423
http://www.dguv.de/medien/inhalt/praevention/fachbereiche/fb-fhb/brandschutz/documents/infoblatt_04.pdf
http://www.dguv.de/medien/inhalt/praevention/fachbereiche/fb-fhb/brandschutz/documents/infoblatt_04.pdf
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Bei größeren oder unübersichtlichen Objekten 
sollte der örtlich zuständigen Feuerwehr ein Feu-
erwehrplan gemäß DIN 14095 zur Verfügung ge-
stellt werden, um deren schnelle Orientierung im 
Einsatzfall zu gewährleisten.

Die Erfahrung zeigt, die besten Pläne taugen 
nichts, wenn sie nur auf dem Papier stehen oder 
in Schubladen verstauben. In der Regel ist der 
Umgang mit Situationen wie Brandausbruch, 
Bombendrohung. Überfall, etc. durch regelmäßi-
ge Unterweisungen, Fortbildungen und Übungen 
einzuüben. Daher sollte jede Gelegenheit genutzt 
werden, dies auch in der zurzeit gegebenen Situ-
ation in die Tat umzusetzen. Die ersten Minuten 
sind entscheidend für die Rettung von Menschen-
leben, aber auch für eine schnelle Einleitung aller 
erforderlichen Maßnahmen zur erfolgreichen Ge-
fahrenabwehr.

Brandschutzordnung 

Brandschutzordnung Teil A
Dieser Teil A richtet sich an alle Personen, die 
sich in einer baulichen Anlage aufhalten.

Diesen Personen soll Gelegenheit gegeben wer-
den, sich in kurzer Zeit über die wichtigsten Ver-
haltensregeln im eingetretenen Notfall zu informie-
ren. Es sind hier die Rufnummern vermerkt un-
ter denen die Feuerwehr oder der Rettungsdienst 
selbständig alarmiert werden können. Zusätzlich 
sind hier unter verschiedenen Schlagworten die 
wichtigsten Verhaltensregeln im Brandfall darge-
stellt. Zur verbesserten Visualisierung werden den 
Texten zu den Schlagworten entsprechende Pikto-
gramme beigefügt. Es empfiehlt sich, die jeweilige 
Muttersprache zu berücksichtigen.
 
Brandschutzordnung Teil B
Die Brandschutzordnung Teil B richtet sich an 
Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben, 
die sich nicht nur vorübergehend in einer bauli-
chen Anlage aufhalten.

In diesem Teil B wird u.a. die Abarbeitung der 
nachfolgenden Punkte vorgeschrieben:

 ● Verbote hinsichtlich Rauchen, Feuer, offenem Licht,
 ● Sicherheitsvorschriften betreffend Schweiß-, 
Schneid- und Lötarbeiten,

 ● Brand- und Explosionsgefahren,
 ● Herstellung, Lagerung und Verwendung brennbarer 
und/oder explosiver Stoffe und Abfälle, elektrischer 
Geräte, gasbetriebener Geräte,

 ● Betriebsspezifische Regelungen, z. B. Sicherheits-
vorschriften.

Brandschutzordnung Teil C
Der Teil C der Brandschutzordnung richtet sich 
an Personen, denen über ihre allgemeinen Pflich-
ten hinaus besondere Aufgaben im Brandschutz 
übertragen sind. Für diese Personen, z. B. Brand-
schutzbeauftragte, Brandschutzhelfer, Technische 
Leiter, Direktion, wird die Aufgabenverteilung für 
den Brandfall festgelegt.

Flucht-und Rettungspläne

Flucht- und Rettungspläne enthalten allgemeine 
Informationen über die in den Gebäuden/Etagen 
befindlichen Lösch- und Meldemöglichkeiten, de-
ren Fluchtwege und anderen Rettungsmöglichkei-
ten. Sie geben dem Betrachter darüber Auskunft, 
wo in seiner Nähe die nächsten Einrichtungen zur 
Alarmierung und Inanspruchnahme der medizini-
schen Ersten Hilfe zu finden sind, wo Feuerlösch-
einrichtungen vorhanden sind sowie die im Ge-
fahrenfalle aufzusuchende Sammelstelle.

Weitere Informationen:

„Empfehlungen zur brandschutztechnischen Be-
wertung von Unterkünften zur vorübergehenden 
Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewer-
bern“ der AGBF Bund, AK VB, 02-2014, ergänzt 
11-2015 und 11-2016

DGUV Information 205-001 „Betrieblicher Brand-
schutz in der Praxis“ (überarbeitet und in Vorbe-
reitung zur Veröffentlichung)

DGUV Information 205-033 „Alarmierung und 
Evakuierung“

DGUV Information 205-034 „Einsatz von CO2-
Feuerlöschern in Räumen“

Fachbereich Aktuell -FBFHB-007- „Brandschutz-
zeichen“

Fachbereich AKTUELL FBFHB-005
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Anhang 1
Anlage 1 

Entdecken Sie mögliche Schwachstellen im Brandschutz

Maßnahmen JA NEIN Bei Beantwortung der Frage mit nein besteht 
Handlungsbedarf.
Wer erledigt?
Bis wann? (Datum)

Entsprechen alle elektrischen Anlagen und Einrichtungen den geltenden 
VDE-Bestimmungen?

Werden alle elektrischen Geräte und Einrichtungen (einschließlich privater in 
der Unterkunft genutzter Kleingeräte z. B. Koch-, Heiz-, u. Rundfunkgeräte, Kühl-
schränke usw.) von einer Elektrofachkraft überprüft, kontinuierlich gewartet 
und instandgesetzt?

Wird in allen feuer- und explosionsgefährdeten Bereichen sowie in Zelten durch 
entsprechende Beschilderung auf das bestehende Rauchverbot hingewiesen?

Wird das Rauchverbot eingehalten?

Sind ordnungsgemäße Raucherzonen eingerichtet?

Werden Schweiß-, Schneid- und Trennschleifarbeiten >außer in eigens hier-
für vorgesehenen Arbeitsräumen< nur mit schriftlicher Erlaubnis durchgeführt 
(Heißerlaubnisschein)?

Werden fett- und ölgetränkte Putzlappen nur in nichtbrennbaren Behältern mit 
selbstschließenden Deckeln aufbewahrt?

Sind alle Brandschutztüren und -tore funktionsfähig (selbstschließend) und 
werden nicht in geöffnetem Zustand verstellt, festgebunden oder verkeilt?

Werden direkt an den Unterkünften und Gebäuden keine brennbaren Materia-
lien gelagert?

Sind die Fenster in Außenwänden, besonders von solchen Unterkünften, die 
auf der Grundstücksgrenze stehen, gegen unerlaubten Einstieg/Einbruch/
Durchwurf etc. hinreichend gesichert?

Ist die Außenbeleuchtung unter den vorstehenden Sicherheitsgesichtspunkten 
realisiert?

Ist eine Brandmeldeanlage bzw. mindestens Rauchwarnmelder vorhanden und 
werden diese regelmäßig gewartet?

Besteht eine Brandschutzordnung, in der die wesentlichen Elemente (Pikto-
gramm unterstützende Darstellung!)
> Maßnahmen der Brandverhütung,
> Verhalten im und nach dem Brandfall,
> Verantwortlichkeiten kurz und prägnant festgelegt sind?

Existiert ein Alarmplan?

Ist dieser Alarmplan ausgehängt und für alle verständlich (in verschiedenen 
Sprachen) dargestellt?
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Maßnahmen JA NEIN Bei Beantwortung der Frage mit nein besteht 
Handlungsbedarf.
Wer erledigt?
Bis wann? (Datum)

Werden neue Beschäftigte und asylsuchende Personen über das Alarmwesen 
informiert?

Ist eine verantwortliche Person benannt, welche den Alarmplan ständig auf Ak-
tualität überprüft, ggf. ändert, erweitert?

Ist bei Nichtvorhandensein einer ständig besetzten Meldestelle gewährleistet, 
dass die Feuerwehr alarmiert werden kann?

Ist eine Sammelstelle eingerichtet?

Ist die Sammelstelle deutlich und dauerhaft gekennzeichnet?

Wurden alle über den Sinn und Zweck der Sammelstelle sowie die Verhaltens-
weisen unterwiesen?

Entsprechen die bereitgestellten Feuerlöscheinrichtungen hinsichtlich Anzahl 
und Eignung den örtlichen Verhältnissen?

Sind die Standorte der Feuerlöscheinrichtungen weit sichtbar gekennzeichnet 
und werden die Standorte ständig freigehalten?

Wird eine ausreichende Anzahl von Personen regelmäßig in der Handhabung 
der Feuerlöscheinrichtungen unterrichtet?

Sind die Anwesenden über das richtige Verhalten im Brandfall unterwiesen und 
sind entsprechende Notfallübungen durchgeführt worden?

Werden alle hinsichtlich des eigenen Sicherheitsbewusstseins und ihrer Auf-
merksamkeit gegenüber veränderten, gegebenenfalls gefahrvollen Betriebszu-
ständen geschult?

Ist bei der örtlich zuständigen Feuerwehr ein Feuerwehrplan vorhanden, der 
regelmäßig aktualisiert wird?

Steht jederzeit ein betriebs- u. fachkundiger Einweiser für die anrückende Feu-
erwehr zur Verfügung (Alarmfall)?

Werden regelmäßige Begehungen/Übungen an ausgesuchten Objekten der Un-
terkunft ausgeführt?

Ist die Zusammenarbeit mit der öffentlichen Feuerwehr geregelt und wird dies 
im Zuge von Alarmübungen regelmäßig praktisch geübt?

Können Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen ohne Schwierigkeiten, mit 
der erforderlichen Bewegungsfreiheit und Sicherheit benutzt werden? (ausrei-
chend befestigt, ständig freigehalten, mit Hinweisschildern versehen usw.)

Sind die Löschwasserentnahmestellen (Hydranten, Saugstellen u.a.) ausrei-
chend gekennzeichnet?
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Anhang 2

Aushang

Quelle/Kostenpflichtige Bestellung des Posters unter:  
https://www.universum-shop.de/was-tun-wenn-s-brennt-deutsch
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